
3.3 Waffenrechtliche Bescheinigungen gem. § 14.4 WaffG (erstmalige Erteilung „gelbe“ WBK) 
Im Rahmen des Antrags auf die erstmalige Ausstellung einer WBK gem. 14.4 WaffG („gelbe“ WBK) hat der 

Antragsteller dem AWR für die Ausstellung einer waffenrechtlichen Bescheinigung folgende Unterlagen 
vorzulegen: 

  1. Bescheinigungüber das Vorliegen eines Bedürfnisses zur Beantragung der 
Erlaubnis zum Erwerb und Besitz (Formular) 

 
  2. Nachweisder Regelmäßigkeit (mindestens 12 Trainingseinheiten in den letzten 

12 Monaten- z. B. durch Schießbuch) 

 
  3. Nachweisder Sachkunde bzw. „anderweitiger Nachweis der Sachkunde“ gem. § 

7.2 WaffG und § 3 AwaffV 

 
  4. Kopiealler Waffenbesitzkarten (auch „gelbe“ WBK) mit schriftlicher Bestätigung 

(unterschrieben, Datum, Ort), dass alle im Besitz befindlichen Waffen benannt 
wurden 
oder 
Antragauf Erteilung einer Erlaubnis nach dem Waffengesetz (Mantelbogen) mit 

Aufschlüsselung aller im Besitz befindlichen Waffen nach Art, Kaliber, Hersteller, 
Typ (Modell) und Herstellungsnummer 

 
  5. Nachweiseiner geeigneten Schießstätte (§ 15.1 7c WaffG und §§5 und 9 

AWaffV) 

 
  6. Bearbeitungsgebührin Höhe von 10,00 €. 

 

Die Prüfung der Dauer der Mitgliedschaft im SSB erfolgt anhand der gespeicherten Daten der 
Mitgliederverwaltung 

 


